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Die deutsche Schauspielerin und
Moderatorin Collien Fernandes
hat Anzeige gegen ihren Ex-
Mann Christian Ulmen erstattet:
Sie wirft ihm vor, jahrelang ge-
fälschte Pornografie von ihr ins
Netz gestellt zu haben. In einem
Gespräch mit dem «Spiegel»
sagt Fernandes über Ulmen, er
habe sie «virtuell vergewaltigt».
Wie schätzt eine Opferberaterin
den Fall ein? Agota Lavoyer un-
terstützt seit Jahren Betroffene
sexualisierter Gewalt und enga-
giert sich als Referentin undAu-
torin für das Thema in der Ge-
sellschaft und in der Justiz.

Frau Lavoyer, Collien
Fernandes bezichtigt ihren
Ex-Mann Christian Ulmen der
«virtuellen Vergewaltigung».
Ist der Begriff gerechtfertigt?
Fernandes hat das Recht, ihre
Erfahrungen so zu benennen,
wie es für sie stimmt. Der Be-
griff ist insofern zutreffend, als
es um Handlungen geht, die
ihre sexuelle Integrität massiv
verletzt haben. Oder, genauer:
sie immer noch verletzen – so-
fern noch nicht alle Bilder, Vi-
deos und Fakeprofile gelöscht
werden konnten.

Im Zentrum des Falls stehen
Identitätsmissbrauch und
sexualisierte Kommunikation
im Netz. Inwiefern erweitert
die digitale Dimension
unser Verständnis
von sexualisierter Gewalt?
Alle unerwünschten Handlun-
gen, die einen Bezug zur Se-
xualität haben, sind eine Form
von Gewalt. Es ist wichtig, dass
wir verstehen, dass es sehr vie-
le unterschiedliche Formen se-
xualisierter Gewalt gibt, Hands-
on-Delikte, aber auch sehr oft
Hands-off-Delikte. Darunter fal-
len zum Beispiel verbale Beläs-
tigungen wie auch alle Formen
von sexualisierter Gewalt im di-
gitalen Raum: vomunerwünsch-
ten Verschicken von Genital
bildern bis hin zurErstellungvon
Deepfake-Porn. Zwischen die-
sen unterschiedlichen Formen
sexualisierter Gewalt sind die
Übergänge fliessend. Und sie
haben alle die gleiche Ursache.

Nämlich?
Patriarchale Machtstrukturen,
die Männer dahin gehend so
zialisieren, dass sie sich dazu
berechtigt fühlen, Frauen ab-
zuwerten, zu demütigen und
zu kontrollieren. Auch Fernan-
des’ Ex-Mann, Christian Ulmen,
soll ihr gesagt haben, er habe
sie «besitzen und degradieren»
wollen.

Viele Leute verbinden
sexualisierte Gewalt noch
immermit körperlichen
Übergriffen. Nicht
physische Formen gelten als
weniger gravierend.Warum?
Das ist historisch verankert.
Sexualisierte Gewalt wurde lan-
ge strafrechtlich erst dann als
gravierend eingeordnet, wenn
zu der Verletzung der sexuel-
len Integrität noch eine weite-
re Verletzung hinzukam: kör-
perliche Gewalt oder Freiheits-
beraubung zum Beispiel. In der
Schweiz hattenwir bis Juni 2024
ein Sexualstrafrecht, das sexuel-

le Handlungen gegen denWillen
des Opfers erst dann als Verge-
waltigung anerkannt hat, wenn
körperliche Gewalt oder deren
Androhung nachgewiesen wer-
den konnte. Daswarverheerend,
denn damit wurde das grosse
Leid, das jede Form von Verge-
waltigung auslöst, verkannt. Es
wurde ignoriert,wie gravierend
schon das Übergehen des Wil-
lens im intimsten Bereich ist.
Und genau das geschieht auch
bei digitalen Formen sexuali-
sierter Gewalt.

Welche psychischen Folgen
kann digitaler Missbrauch
für Betroffene haben? Gibt es
da Unterschiede zu physischer
sexualisierter Gewalt?
Die Psychotraumatologie geht
davon aus, dass auch Übergriffe,
die im digitalen Raum gesche-
hen,massive psychische Folgen
haben können. Viel Aufmerk-
samkeit erlangte vor ein paar
Jahren der Fall einer 16-Jähri-
gen in England. Bei ihr wur-
de eine posttraumatische Be-
lastungsstörung diagnostiziert.
Es stellte sich heraus, dass Mo-
nate zuvor in einem Onlinega-
me ihr Avatar von einer Gruppe

männlicher Avatare vergewal-
tigt worden war. Grundsätzlich
können die Folgen sexualisierter
Übergriffe sehr unterschiedlich
sein. Was wohl alle Betroffenen
kennen, sind Gefühle der Ohn-
macht, Unsicherheit, Hilflosig-
keit und Überforderung. Denn
sie allewerden in eine Situation
gezwungen, in der sie nicht frei-
willig sind, die gewaltvoll ist und
die sie nicht kontrollieren kön-
nen. Deshalb ist es fundamen-
tal, dieser Gewalterfahrung das
Erleben von Sicherheit, Freiwil-
ligkeit und Handlungsfähigkeit
entgegenzustellen.

Was den Fall von Ulmen
so schockierend macht,
ist auch die Tatsache, dass
der mutmassliche Täter
aus dem engsten Umfeld
des Opfers stammt.
Das ist leider typisch. Der frem-
de Mann, der aus dem Busch
springt und eine Frau verge
waltigt, ist ein Mythos. Gemäss
einer Schweizer Dunkelfeldstu-
diewar gerade mal in zehn Pro-
zent der Fälle die Tatperson
dem Opfer gänzlich unbekannt.
Die grosse Mehrheit der Täter
stammt aus dem nahen sozialen

Umfeld der Betroffenen. Undwir
wissen, dass es noch schwieri-
ger ist für die Betroffenen,wenn
der Täter eine Person ist, der
sie vertraut haben, von der sie
dachten, sie zu kennen. Dieser
massive Vertrauensmissbrauch,
der mit der sexualisierten Ge-
walt einhergeht, kann zusätzlich
massive Folgen für Betroffene
haben.

Fernandes hat ihre Anzeige
in Spanien eingereicht. Nicht
nur, weil sie und Ulmen
dort einenWohnsitz haben,
sondern weil in Spanien
die Rechtslage für Betroffene
besser sei als in Deutschland.
Es gibt härtere Gesetze sowie
Staatsanwaltschaften und
Gerichte, die auf Gewalt
gegen Frauen spezialisiert
sind.Wie sieht die Situation
in der Schweiz aus?
Erst kürzlich erschien in dieser
Zeitung eine sehr gute Einord-
nung des Rechtsexperten Mar-
tin Wyss zur juristischen Lage
in der Schweiz. Er hält fest, dass
die Gerichtspraxis der Schweiz
dem Leid der Deepfake-Betrof-
fenen zu wenig Rechnung trägt
und dass Plattformbetreiber viel

stärker in die Pflicht genommen
werden sollten. Bezüglich Straf-
verfolgung bei Gewalt gegen
Frauen ist Spanien Vorreiterin,
eswärewünschenswert, dass es
in der Schweiz auch spezialisier-
te Polizei, Staatsanwaltschaften
und Gerichte gäbe.

Welche rechtlichen Grauzonen
zeigt dieser Fall auf –
insbesondere im Bereich
digitaler sexualisierter
Gewalt? Reicht das heutige
Sexualstrafrecht aus?
Nicht alle Formen von digita-
ler sexualisierter Gewalt wer-
den von unserem Sexualstraf-
recht abgedeckt. Je nachdem gel-
ten die digitalen Delikte nicht
als Sexualdelikte, sondern bei-
spielsweise als Ehrverletzungs-
delikte. Es spielt allerdings eine
Rolle, gestützt auf welchen Tat-
bestand ein Täter verurteilt
wird. Denn bereits die Bezeich-
nung der Tat und ihre systema-
tische Einordnung im Gefüge
des Strafgesetzbuches gibt Auf-
schluss darüber,wie das began-
gene Unrecht gesellschaftlich
bewertet wird.

Was müsste sich
gesellschaftlich ändern,
damit Betroffene solcher Fälle
schneller ernst genommen
und besser geschützt werden?
Opfer brauchen sehr häufig erst
den Blick und das Wissen an-
derer, um selbst etwas als Ge-
walt einordnen und anerkennen
zu können. Sei es, weil sie die
Gewalt nicht wahrhabenwollen
oder weil sie sich an sie ge-
wöhnt haben. Um Ungerechtig
keiten anprangern zu können,
braucht es eine gemeinsame
Sprache. Deshalb ist es wichtig,
dass in der öffentlichen Debat
te nicht nur schwerwiegende
körperliche Gewalttaten dis-
kutiert werden, sondern auch
Catcalling, sexuelle Belästi-
gung amArbeitsplatz oder eben
Deepfake-Porn.Weil auch diese
Formen sexualisierter Gewalt
Teil des gleichen Kontinuums
sind. Wichtig ist, dass hier der
strukturelle Zusammenhang
erkannt wird. Die Weigerung
grosser Teile der Gesellschaft,
sexualisierte Gewalt als struk-
turelles Problem zu sehen, zeigt,
wie patriarchal unsere Gesell-
schaft noch immer ist.

Im Fall Ulmen ist auch
von einem «Fetisch» als Motiv
die Rede. Inwiefern muss das
in der Diskussion des Falls
eine Rolle spielen?
In diesem Fall von Fetisch zu
sprechen, finde ich irritierend
und verharmlosend. Fetischi-
sierung bedeutet, einen Men-
schen auf eine sexualisierende
Art und Weise zum Objekt zu
machen – meist aufgrund be-
stimmter Merkmale. Das muss
nicht, aber kann für Betroffe-
ne gewaltvoll sein. Sexualisier-
te Gewalt geht immer mit der
Sexualisierung und Objektifi-
zierung von Opfern einher. Im
vorliegenden Fall liegt das auf
derHand: Fernandeswurde von
Ulmen zum Objekt degradiert,
er hat sich ohne ihre Einwilli-
gung an ihrer Identität und ih-
rem Körper bedient und sie für
seine eigenen Bedürfnissemiss-
braucht. Er hat sie damit ent-
menschlicht.

«Ulmen hat Fernandes entmenschlicht»
Deepfake-Porno-Affäre Collien Fernandes bezichtigt ihren Ex-Mann Christian Ulmen der «virtuellen Vergewaltigung».
Die Schweizer Opferberaterin Agota Lavoyer äussert Verständnis für ihr Vorgehen.

Sie hat Hunderte Opfer
sexualisierter Gewalt begleitet

Agota Lavoyer studierte Soziale
Arbeit und arbeitete mehrere Jahre
als Schulsozialarbeiterin, bevor sie
sich auf Opferhilfe spezialisierte.
Über ein Jahrzehnt begleitete sie
Betroffene sexualisierter Gewalt,
leitete eine Opferhilfestelle und
beriet Fachpersonen. Heute ist
sie selbstständig als Beraterin,
Referentin und Autorin tätig, unter
anderem hat sie drei Grundlagen-
werke zu sexualisierter Gewalt
geschrieben. In der öffentlichen
Debatte prägt sie die Auseinander-
setzung mit sexualisierter Gewalt
in der Schweiz und setzt sich für
Prävention, Opferschutz und ge-
sellschaftlichenWandel ein. (psz)
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Christian Ulmen und Collien Fernandes waren seit 2011 verheiratet. Er soll gefälschte pornografische Inhalte von ihr ins Netz gestellt haben. Foto: Imago


